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Gesetze für die Schüler der höhern Realschule im
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3. Verhalten des Schülers außer dem Schulhause.
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Sich zu gesetzwidrigen Zwecken Anhang unter seinen
Mitschülern zu verschaffen , oder deshalb ein Uebergewicht
über dieselben ausüben zu wollen , macht den Partheiftiftcr
strafbarer , als alle Mitschuldigen , und ist durchaus unter¬
sagt .

Keinem ist erlaubt , die Sachen von seinen Mitschülern
ohne Wissen der Acltern und Vorgesetztenzu kaufen , sie
wider den Willen des Eigenthümcrs zu gebrauchen , sie zu
beschädigen , gegen andere zu vertauschen , oder gar zu ver¬
kaufen . Ueberhaupt muß Jedem das Eigenthum eines An¬
dern heilig sein .
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Verhalten des Schülers außer dem
Schulhause .

Von jedem Schüler wird erwartet , daß er dem Alter ,
dem Verdienste oder der Würde Jedermanns die schuldige
Ehrerbietung zolle , und höflich zu sein nie und nirgends ver¬
gesse . Er zeige in seinem Wandel vor Jedermann , daß er An¬
stand gelernt habe >und zu üben verstehe . Jede Verletzung
dieser guten Sitte ist tadelnswerth , und schadet leicht dem
guten Rufe der ganzen Anstalt , weshalb sie um so strenger
gerügt werden wird .

Jeder hat eine verstandige Wahl in seinem Anzüge
zu treffen , auf Reinlichkeit an seinem Körper und in seiner
Kleidung zu halten und alles Auffallende in seiner Tracht
zu vermeiden . Namentlich ist das Tragen von allen Klei¬
dungsstücken , die unter den Studirenden als Abzeichen ge¬
wisser Verbindungen gelten , streng untersagt .

Ferner
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Ferner muß ein Jeder allen Umgang mit unanständi¬
ger Gesellschaft , Spiel und Tabakrauchen , sowohl zu Hause,
als auch ganz besonders da , wo er öffentlich erscheint , ver¬
meiden ; sich des Lärmens und Schreiens auf der Straße ,
namentlich auf dem Wege zu oder von der Schule enthal¬
ten , und darf ohne Begleitung seiner Aeltern oder seiner
Beaufsichtiger nie in einem öffentlichen Gasthause innerhalb
der Stadt zu seinem Vergnügen verweilen . Dagegen ist ihm
nicht verboten , die öffentlichen Orte der Umgegend zu be¬
suchen , wo er anständige Gesellschaft zu finden voraussetzen
darf ; nur wird ihm hierbei die strengste Wachsamkeitüber
sein Betragen zur Pflicht gemacht .

5 » -

Verhalten des Schülers im Schulhause .
Jeder muß das Schulhaus und seine Klasse mit an¬

ständiger Ruhe betreten und verlassen . Alles Lärmen auf
den Treppen und in den Klassen selbst beweist Mangel an
Ehrfurcht vor dem Orte , wo man unterrichtet und gebildet
wird , und kann eben deshalb nicht ungerügt bleiben .

Wenn Keiner früher als eine Viertelstunde vor An¬
fang der Lectionen in dem Schullocale erscheinen darf , so
darf doch auch Keiner erst nach dem Gebete in die Klasse
treten . Der Unterricht beginnt mit dem Glockenschlage der
Marktuhr : im Sommer um 7 Uhr , im Winter um 8 Uhr ,
und Nachmittags um 2 Uhr . Desgleichen darf Niemand

^ ohne Erlaubniß des Lehrers vor dem Schlüsse der Lection
aufbrechen wollen .

Vor


	Seite 6
	Seite 7

